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Beachte 

zum Bezugszeitraum vgl. § 906 Abs. 49 

Text 

Wertansätze von Passivposten 

§ 211. (1) Verbindlichkeiten sind zu ihrem Erfüllungsbetrag, Rentenverpflichtungen zum Barwert 
der zukünftigen Auszahlungen anzusetzen. Rückstellungen sind mit dem Erfüllungsbetrag anzusetzen, der 
bestmöglich zu schätzen ist. Rückstellungen für Pensionen oder vergleichbare langfristig fällige 
Verpflichtungen sind mit dem sich nach versicherungsmathematischen Grundsätzen ergebenden Betrag 
anzusetzen. Für Rückstellungen für Abfertigungsverpflichtungen, Jubiläumsgeldzusagen oder 
vergleichbare langfristig fällige Verpflichtungen kann der Betrag auch durch eine finanzmathematische 
Berechnung ermittelt werden, sofern dagegen im Einzelfall keine erheblichen Bedenken bestehen. 

(2) Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr sind mit einem marktüblichen 
Zinssatz abzuzinsen. Bei Rückstellungen für Abfertigungsverpflichtungen, Pensionen, 
Jubiläumsgeldzusagen oder vergleichbare langfristig fällige Verpflichtungen kann ein durchschnittlicher 
Marktzinssatz angewendet werden, der sich bei einer angenommenen Restlaufzeit von 15 Jahren ergibt, 
sofern dagegen im Einzelfall keine erheblichen Bedenken bestehen. 
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